
VV-BayHO: [VV zu Art. 12 BayHO]

  [VV zu Art. 12 BayHO] 
 
Art. 12  Geltungsdauer der Haushaltspläne 
 
Der Haushaltsplan kann für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, aufgestellt werden.

(Vgl. auch Art. 1, 4, 11.)


